
  
Anwalt für Strafrecht: Freiwilligkeit des Rücktritts

  

Um strafbefreiend von einer Tat zurückzutreten, muss der Angeschuldigte eine diesbezügliche
Entscheidung ohne das Hinzutreten von äußeren Umständen, d.h. freiwillig, getroffen haben. Die
Gefahr entdeckt zu werden kann als ein solcher äußerer Umstand gewertet werden. 

  

In seinem Urteil vom 28. September 2017 (4 StR 282/17) machte der Bundesgerichtshof genauere
Ausführungen zum Tatbestandsmerkmal der „Freiwilligkeit“ im Rahmen des Rücktritts und entschied,
wann die „Furcht vor Entdeckung“ zur Ablehnung der Freiwilligkeit eines Rücktritts bei einem
unbeendeten Versuch führt.

Der Rücktritt von einer Straftat ist nur im Rahmen des Versuchs einer Straftat möglich und bewirkt, dass
der Täter in die Legalität zurückkehrt. Wichtigste Voraussetzung ist, dass der Täter muss aus autonomen
Motiven, also freiwillig, von der weiteren Ausführung der Tat Abstand nimmt. Unfreiwillig ist eine
Entscheidung zum Rücktritt dann, wenn Umstände von außen hinzutreten, die sich für den Täter als
Hindernis darstellen und damit einer Tatvollendung zwingend entgegenstehen.

Vorliegend entschied der Bundesgerichtshof, dass ein Hindernis für die weitere Tatvollendung besteht,
wenn der Täter fürchtet, von Zeugen entdeckt zu werden. Dieses Hindernis führe dann dazu, dass ein
freiwilliger Rücktritt ausscheide. Der Angeschuldigte in diesem Fall soll versucht haben, die
Nebenklägerin zu töten. Dabei soll der Angeschuldigte erst Abstand von weiteren Schlägen auf die
Geschädigte genommen haben, als er versuchte, herannahende Personen „abzuwimmeln“. Nach
Auffassung des Bundesgerichtshofs hätte die Strafkammer des Landgerichts genauer untersuchen müssen,
inwiefern sich der Angeschuldigte allein deshalb gegen die Tatvollendung entschieden hatte. Eine
Freiwilligkeit des Rücktritts wäre dann aufgrund dieses von außen hinzugetretenen Hindernisses
abzulehnen gewesen. Der Bundesgerichtshof wies die Sache daher an das zuständige Landgericht zur
erneuten Entscheidung zurück.
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